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Regeste

Regeste Art. 29 StGB. Strafantragsfrist. 1. Im Verfahren, in welchem nach
obwaldnerischem Recht Ehrverletzungen verfolgt werden, ist die Antragsfrist gewahrt,
wenn vor ihrem Ablauf beim Kantonsgericht die Klage und zugleich der im
vorauszugehenden Vermittlungsversuch vom Friedensrichter ausgestellte Weisungsschein
eingereicht werden (Erw. 1). 2. Die Frage, ob der rechtzeitig bei einer unzuständigen
Behörde gestellte, aber erst nach Ablauf der Frist an die zuständige Behörde weitergeleitete
Strafantrag gültig sei, bestimmt sich nach kantonalem Recht (Erw. 2).

Erwägungen

E. 1
Der Beschwerdeführer anerkennt, dass der Kläger innerhalb von drei Monaten, nachdem
ihm der Täter bekannt geworden ist, Strafantrag gestellt hat. Er bestreitet jedoch die
Wahrung dieser Frist, da die Klage verspätet beim Kantonsgericht eingereicht worden sei.
Die Willenserklärung des Verletzten, dass ein Strafverfahren aufgenommen werden solle,
ist nach der Rechtsprechung dann Strafantrag im Sinne von Art. 28 StGB , wenn sie nach
dem anwendbaren Prozessrecht die Strafverfolgung in Gang setzt und das Verfahren ohne
weitere Erklärung des Antragstellers seinen Lauf nehmen lässt ( BGE 69 IV 198 , BGE 71
IV 66 und 227, BGE 74 IV 10 ). Findet die Strafverfolgung im Zivilprozess statt, so gilt in
der Regel die Klage als Strafantrag, das Sühnebegehren dagegen nur dann, wenn es nach
kantonalem Prozessrecht den Streit rechtshängig macht ( BGE 69 IV 198 , BGE 71 IV 66
und 228, BGE 74 IV 10 ). Nach Art. 56 Abs. 1 ZPO des Kantons Obwalden ist dann ein
Verzicht auf den Rechtsstreit anzunehmen, wenn der vom Friedensrichter ausgestellte
Weisungsschein nicht innert 60 Tagen nach stattgefundenem Vermittlungsversuch beim
Kantonsgericht eingereicht wird. Aus dieser Bestimmung ergibt sich, dass die Einreichung
des Vermittlungsbegehrens keine Rechtshängigkeit bewirkt; denn es führt nicht dazu, dass
das Verfahren im Sinne der angeführten Rechtsprechung ohne weitere Erklärung des
Klägers seinen Lauf nimmt. Nach dem Zivilprozessrecht des Kantons Obwalden stellt somit
eine beim Friedensrichter eingereichte Ehrverletzungsklage keinen Strafantrag im Sinne des
Art. 28 StGB dar. BGE 98 IV 245 S. 248 Entgegen den Ausführungen im angefochtenen
Urteil kommt dem durch Bundesrecht bestimmten Begriff der Klageerhebung in diesem
Zusammenhang keine Bedeutung zu. Von der Klageanhebung hängt ausschliesslich der
Eintritt privatrechtlicher Wirkungen ab (vgl. BGE 49 II 41 , BGE 74 II 69 ).

E. 2
Nachdem von Däniken die Klage vom 17. Juni 1971 zusammen mit dem Weisungsschein
erst nach Ablauf der 3-monatigen Antragsfrist beim Kantonsgericht Obwalden eingereicht
hat, bleibt zu prüfen, ob die gesetzliche Verwirkungsfrist allenfalls trotzdem gewahrt
wurde, da die erste, fristgerechte Klageerhebung vom 17. September 1969 bei einer



unzuständigen Gerichtsbehörde erfolgt ist. Die Frage, ob der rechtzeitig bei einer
unzuständigen Behörde gestellte, aber erst nach Ablauf der Frist an die zuständige Behörde
weitergeleitete Strafantrag gültig und von der unzuständigen Behörde von Amtes wegen
unverzüglich an die zuständige Instanz weiterzuleiten sei, beurteilt sich nach kantonalem
Recht ( BGE 86 IV 225 Erw. 2, BGE 87 IV 112 ). Nach der verbindlichen Feststellung des
Obergerichts ist die Eingabe vom 17. September 1969 bei einer unzuständigen Behörde,
nämlich beim Verhöramt des Kantons Obwalden, eingereicht worden. Nach der in diesem
Kanton gehandhabten Praxis wäre diese Behörde jedoch von Amtes wegen gehalten
gewesen, die Strafklage an das dafür zuständige Kantonsgericht weiterzuleiten. Aus dem
Umstand, dass das nicht geschehen ist, darf dem Kläger kein Nachteil erwachsen. Das
Obergericht schliesst aus diesen Feststellungen, dass die Rückweisung der Strafklage an
den Kläger unzulässig war und die Streitsache spätestens mit Einreichung der Strafklage
vom 17. September 1969 beim Verhöramt, d.h. am 19. September 1969 rechtshängig
geworden ist. Ist aber die Eingabe vom 17. September 1969 gemäss kantonaler Praxis so zu
behandeln, wie wenn sie am 19. September 1969 beim Kantonsgericht rechtsgültig
eingereicht worden wäre, so stellt sie ohne Zweifel einen Strafantrag im Sinne des Gesetzes
dar. Dadurch, dass das Obergericht die innerhalb der 3-monatigen Frist eingereichte
Rechtsschrift nicht als verspätet betrachtete, hat es Art. 29 StGB nicht verletzt. Dispositiv
Demnach erkennt der Kassationshof: Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen.
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